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Produktbeschreibung
Hochtransparente, PVC-freie Laminierfolie auf Basis von Polypropylen mit effektivem UV-Schutz. Ausführung mit glänzender 
(G) Oberfläche.

Abdeckmaterial
Silikonpapier, weiß, 90 g/m²

Haftklebstoff
Polyacrylate, permanent

Anwendungsbereich
Zum Schutz digital gedruckter Großbildformate in der Innen- und kurzfristigen Außenanwendung. Insbesondere empfohlen in 
Kombination mit den PVC-freien Digitaldruckfolien ORAJET® 3172X, 3174 und 3174X.

Technische Daten
Dicke* (ohne Schutzpapier und Klebstoff) 0,060 mm
Temperaturbeständigkeit*** Verklebt auf Aluminium, -40° C bis +80° C, keine 

Veränderung

Lösemittel-/Chemikalienbeständigkeit bei Raumtemperatur, 72 Stunden nach Verklebung auf 
Aluminium, beständig gegen Wasser, Reinigungsmittel, 
Alkohol und aliphatische Lösungsmittel

Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl) 12 N/25 mm

Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527) Längs: > 20 MPa
Quer: > 20 MPa

Reißdehnung(DIN EN ISO 527) Längs: > 300%
Quer: > 350%

Lagerfähigkeit** 2 Jahre
Verklebungstemperatur > +10° C
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung
Bei vertikaler Außenbewitterung ***

2 Jahre

* Durchschnittswert       ** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit *** mitteleuropäisches Normalklima

Produkthinweis
Bei der Vielzahl der zu schützenden Druckbilder und der unterschiedlichen Druckmethoden zu deren Herstellung ist es für 
den Verarbeiter unerläßlich, sich selbst von der Eignung der ORAGUARD®-Schutzlaminate für das jeweilige Druckbild zu 
überzeugen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die 
Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS
Alle ORAGUARD® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. 
Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. 
Die zu den ORAGUARD® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die  das 
Unternehmen als zuverlässig  erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von 
ORAGUARD® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und 
Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche 
Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen. 

ORAGUARD® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.
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Charakterisierung nach REACH-Verordnung 
Das Produkt  ist ein Erzeugnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 (REACH-Verordnung). 
 
Mögliche Gefahren 
Das Produkt ist kein gefährlicher Stoff bzw. kein gefährliches Gemisch im Sinne der Gefahrstoffverordnung oder der 
Verordnung (EG) Nr. 2008/1272 (CLP-Verordnung) und des Globally Harmonized System of Classification and Labelling 
of Chemicals (GHS). Wird das Erzeugnis so verwendet wie im zugehörigen Technischen Datenblatt und den 
Verarbeitungshinweisen beschrieben, ist eine Gefährdung durch das Produkt nicht zu erwarten.  Bei 
bestimmungsgemäßem und vorhersehbarem Gebrauch setzen unsere Produkte erwartungsgemäß und 
beabsichtigterweise keine Stoffe frei.1 
 
SVHC / REACH 
Wir können Ihnen auf Basis der uns vorliegenden Lieferantenerklärungen bestätigen, dass dieses Produkt keinen der 
Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichts-% enthält, die in der von der Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) herausgegebenen Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe 
(SVHC, Substances of Very High Concern) enthalten sind (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table). 
 
RoHS 
Die nach Anhang 2 der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) (geändert durch die Richtlinie 2017/1011/EU) festgelegten 
Höchstkonzentration für die dort genannten Substanzen werden eingehalten. 
 
FCKW 
Das Erzeugnis entspricht den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und enthält demzufolge keine dort 
genannten Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen können. 
 
Verpackungsmaterialien 
Verpackungsmaterialien, die von ORAFOL für die Verpackung ihrer Produkte eingesetzt werden, erfüllen die 
Forderungen der Verordnung (EG) 94/62/EG und der Deutschen Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von 
Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung - VerpackV). 
 
Entsorgung 
Sofern keine örtlichen oder länderspezfischen Entsorgungsregeln dagegen stehen, kann das Erzeugnis in Deutschland 
und der EU als hausmüllähnlicher Gewerbeabfall entsorgt werden (EU-Abfallschlüsselnummer 20 03 01). Ansonsten 
sind die Entsorgungsregeln des jeweiligen Staates zu beachten. 
 
Bewertungsgrundlage 
Bewertungsgrundlage für die stoffbezogenen Aussagen dieses Dokuments bilden die bei der Herstellung des Produktes 
eingesetzten Ausgang- und Hilfsstoffe. Die Aussagen beziehen sich auf den gegenwärtigen Zustand bei Verlassen des 
Werkes der ORAFOL Europe GmbH in Oranienburg.  
Diese Informationen stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass geringste Spuren durch technisch nicht vermeidbare Verunreinigungen einzelner 
Rohstoffkomponenten in die Materialien eingetragen werden. Eine routinemäßige Analyse unserer Produkte auf das 
Vorhandensein solcher Stoffe wird nicht durchgeführt. Für Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle 
liegen, kann keine Gewährleistung und Haftung übernommen werden. 

                                                           
1 Technisches Datenblatt und Verarbeitungshinweise können von der ORAFOL-Website www.orafol.com 
heruntergeladen werden. 
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